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1 Verfahrensrechtliche Aspekte 

Der Rat der Stadt Mayen hat am 08.12.2010 die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 
2 (1) BauGB beschlossen. In seiner Sitzung am 06.12.2017 hat der Stadtrat ergänzend zu 
dem bereits gefassten Aufstellungsbeschluss die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gerber-
viertel“ sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie sonstigen 
Träger öffentlicher Belange beschlossen.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie die frühzeitige Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und 
der Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB erfolgte im Zeitraum vom 20.12.2017 bis ein-
schließlich 13.01.2018.  

Der am 21.03.2018 seitens des Stadtrates verabschiedete Entwurf des Bebauungsplanes 
(Plankarte, Textfestsetzungen und Begründung mit Umweltbericht) bildete die Grundlage für 
die Durchführung der Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Beteiligung der Behörden 
sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB im Zeitraum vom 
04.04.2018 bis einschließlich 07.05.2018. In seiner Sitzung am 26.09.2018 hat der Rat der 
Stadt Mayen den Bebauungsplan gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. Aufgrund 
geänderter Rahmenbedingungen ergab sich die Notwendigkeit einer erneuten Beteiligung der 
Öffentlichkeit und Behörden sowie Träger öffentlicher Belange nach § 4a (3) BauGB. Die er-
neute Beteiligung wurde gemäß der Vorschriften nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB durchgeführt.  

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 06.01.2025 bis 07.02.2025 statt. 
Seitens der Öffentlichkeit wurde keine Stellungnahme abgegeben. 

Mit Schreiben vom 17.12.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange erneut am Verfahren nach § 4a (3) BauGB beteiligt. Seitens der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange sind nachfolgend aufgelistete fachbehördlichen Stellungnahmen 
in der Abwägung zu berücksichtigen: 

1. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutz, 

2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz/ Wasserwirtschaft, 

3. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, 

4. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz Koblenz, 

5. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

6. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 

7. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesdenkmalpflege, 
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, 

8. RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H. und 

9. Westnetz GmbH. 

 

Eine Stellungnahme ohne abwägungsrelevanten Inhalt hatten abgegeben: 

1. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Erd-
geschichtliche Denkmalpflege, 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

3. Deutsche Telekom Technik GmbH, 

4. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, 

5. PLEdoc GmbH und  



Stadt Mayen           4 
Bebauungsplan „Gerberviertel“ 

Abwägung 
  

6. Handelsverband Südwest e.V. 

Darüber hinaus wurden die benachbarten Gemeinden i.S. des § 2 (2) BauGB über die Planung 
informiert und am Verfahren beteiligt. Seitens der Nachbargemeinden wurden keine Anregun-
gen zum Bebauungsplan vorgetragen. 
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2 Abwägung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4a 
(3) BauGB  

2.1 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutz, Schreiben vom 05.02.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Brandschutz 

1. Löschwassermenge 

Mit Schreiben vom 11.02.2026 teilen die Stadtwerke Mayen GmbH, Kehriger Str. 8-10, 
56727 Mayen als zuständige Versorgungsträgerin mit, dass eine ordnungsgemäße Wasser-
versorgung (Trink- und Löschwasser) innerhalb der zur Überplanung anstehenden Flächen 
gewährleistet werden kann. 

 

2. Löschangriff 

Die Anregung löst keinen abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbedarf aus 
und berührt den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Bebauungsplans nicht. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsre-
levanter Handlungsbedarf. 

 

3. Hydranten 

Die Anregung löst keinen abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbedarf aus 
und berührt den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Bebauungsplans nicht. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsre-
levanter Handlungsbedarf. 
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2.2 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz/ Wasserwirtschaft, Schrei-
ben vom 28.01.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Die Mitteilung, dass dem Bebauungsplan keine erkennbaren Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege i.S. des Vollzugs der Naturschutzgesetzgebung entgegenstehen, 
löst für den vorliegenden Bebauungsplan keinen weiteren abwägungsrelevanten oder pla-
nerischen Handlungsbedarf aus. 
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2.3 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, Schreiben vom 
27.01.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Zunächst bedarf es der Klarstellung, dass es sich im vorliegenden Planungsfall nicht um die 
Aufhebung eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans handelt. Vielmehr hat sich nach Fas-
sung des Satzungsbeschlusses aufgrund geänderter Rahmenbedingungen die Notwendig-
keit nach Durchführung einer erneuten Beteiligung gezeigt.  

In diesem Zusammenhang gilt anzumerken, dass das Entwicklungsgebot gemäß § 8 (2) 
BauGB bei der Aufhebung eines erstmals erlassenen Bebauungsplans ohnehin nicht zur 
Anwendung kommen würde (vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 17.10.2012 – 1 C 10 493/12). 

In den bisher durchgeführten Beteiligungsverfahren hat die Untere Landesplanungsbehörde 
in ihren Stellungnahmen zudem keine Anregungen zu einer möglichen Verletzung des Ent-
wicklungsgebots gemäß § 8 (2) BauGB vorgetragen. Eine wesentlich geänderte Plankon-
zeption zur Art der baulichen Nutzung gegenüber der bisherigen Fassung liegt nicht vor, so 
dass sich keine geänderte Beurteilungsgrundlage für das Entwicklungsgebot ergeben hat. 

Die Diskussion des „Entwickelt seins“ erübrigt sich auch im vorliegenden Planungsfall. 

Ein Grund hierfür ist die Aufstellung des Bebauungsplans im sogenannten beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB.   

Bei der Anwendung des § 13a BauGB ist das Entwicklungsgebot nicht zwingend erforderlich 
(siehe § 13a (2) Nr. 2 BauGB). Bei der Abweichung von den Darstellungen des Flächennut-
zungsplans muss eine geordnete städtebauliche Entwicklung jedoch gewährleistet sein. Die 
Gewährleistung einer städtebaulich geordneten Entwicklung bedeutet, dass keine den städ-
tebaulichen Zielen der Gemeinde widersprechende inhomogene Struktur entstehen darf.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der Ausweisung eines sonstigen Sonderge-
biets ist dies nach Auffassung der planenden Gemeinde gewährleistet.  

Bodenrelevante Spannungen – beispielsweise in Form eines immissionsschutzrechtlichen 
Konflikts durch das Nebeneinander einer vorhandenen schützenswerten Einrichtung (z.B. 
Wohnen) und dem hinzukommenden Vorhaben – sind auszuschließen. Diesbezüglich ist 
auf die erstellte immissionsschutzrechtliche Untersuchung hinzuweisen. Gemäß dem gut-
achterlichen Ergebnis sind bei der Umsetzung entsprechender Lärmschutzmaßnahmen die 
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse i.S. des § 1 (6) Nr. 1 BauGB gewahrt.  

Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung nachträglich anzupassen; ein for-
melles Änderungsverfahren ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben des § 13a (2) Nr. 2 
BauGB entbehrlich, da die zuvor erwähnte geordnete städtebauliche Entwicklung gewähr-
leistet wird. Die Stadt wird die Anpassung des Flächennutzungsplans unmittelbar, ohne die 
Durchführung eines formellen Änderungsverfahrens vornehmen.  

Ungeachtet dessen ist die Anregung der Behörde, wonach der Bebauungsplan gegen das 
Entwicklungsgebot gemäß § 8 (2) BauGB verstoßen würde, aus folgenden Gründen zurück-
zuweisen: 

Unter Berücksichtigung höchstrichterlicher Rechtsprechung des BVerwG überlässt der Flä-
chennutzungsplan der nachgelagerten Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Gestal-
tungsspielräume, die auf die geringere Detailschärfe der vorbereitenden Bauleitplanung zu-
rückzuführen sind. 

Die Grundkonzeption des Flächennutzungsplans bleibt im vorliegenden Planungsfall trotz 
der Festsetzung eines Sonstigen Sondergebiets für den engeren Bereich des Bebauungs-
plans unberührt. Vielmehr konkretisiert der Bebauungsplan die beabsichtigte städtebauliche 
Entwicklung des Flächennutzungsplans unter Wahrung des durch § 8 (2) BauGB einge-
räumten gemeindlichen Ermessens- und Handlungsspielraums. 

Die vorliegende Wahrung der Anforderungen an das Entwicklungsgebot gemäß § 8 (2) 
BauGB liegt zum einen darin begründet, dass der wirksame Flächennutzungsplan bereits 
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die Darstellung einer öffentlichen Parkfläche beinhaltet und der vorliegende Bebauungsplan 
diese Darstellung mit der Festsetzung eines Sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbestim-
mung „Parkhaus“ inhaltlich konkretisiert. 

Das im Bebauungsplan festgesetzte Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Parkhaus“ dient der Herbeiführung der planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen 
ausschließlich für die Errichtung eines öffentlichen Parkhauses mit bis zu 380 Parkplätzen 
(siehe Textfestsetzung A.1). Die Festsetzung des Sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 
BauNVO trägt somit der städtebaulichen Zielsetzung der Stadt Mayen Rechnung, eine öf-
fentliche Fläche für den ruhenden Verkehr an einem zentralen innerstädtischen Standort zu 
verwirklichen.  

Unter Beachtung der gemeindlichen Planungsziele sowie der kommunalen Planungshoheit 
hat die Stadt das o.a. Sonstige Sondergebiet im Rahmen ihres Planungsermessens festge-
setzt. 

Weiterhin ist anzuführen, dass ein Bebauungsplan auch ohne exakte Übernahme der Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans bezüglich der Art der baulichen Nutzung dem Ent-
wicklungsgebot entspricht, wenn die im Flächennutzungsplan dargestellte Baufläche mit der 
im Bebauungsplan festgesetzten Gebietsart artverwandt ist (vgl. Gierke/Lenz in Brügel-
mann, Kommentar zum Baugesetzbuch, 132. Lieferung, 2024, § 8 BauGB Rn. 109). 

In diesem Zusammenhang kann auf Ausführungen in der einschlägigen Gesetzeskommen-
tierung verwiesen werden: 

„Ein Bebauungsplan kann auch ohne exakte Übernahme der Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans bezüglich der Art der baulichen Nutzung dem Entwicklungsgebot entspre-
chen, wenn die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen oder Baugebiete (§ 1 
Abs. 1 und 2 BauNVO) mit der im Bebauungsplan festgesetzten Gebietsart artverwandt sind. 
Das kommt insbesondere in Betracht, wenn der Bebauungsplan ein Sondergebiet festsetzt, 
das die Art der baulichen Nutzung auf eine oder mehrere derjenigen Nutzungen beschränkt, 
die in einem der Darstellung des Flächennutzungsplans unmittelbar entsprechenden Ge-
bietsfestsetzung ebenfalls zulässig wäre (zutreffend OVG Münster 13.3.2008 – 7 D 
34/07.NE – ZfBR 2009, 62 = BRS 73 Nr. 39). Das ist beispielsweise der Fall, wenn aus einer 
im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Baufläche (G) oder einem Gewerbege-
biet (GE) ein Sondergebiet zur Aufnahme konkreter gewerblicher Nutzungen entwickelt oder 
innerhalb einer gemischten Baufläche (M) ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Tanzschul- und Veranstaltungscenter“, also einer in einem Kerngebiet allgemein zulässigen 
Nutzung, festgesetzt wird (OVG Münster 12.12.2012 – 10 D 85/10.NE – BauR 2013, 741 = 
BRS 79 Nr. 25).“ 

Unter Berücksichtigung der dargelegten Sach- und Rechtslage ist aus Sicht der Stadt Mayen 
das Entwicklungsgebot gemäß § 8 (2) BauGB auch mit der Festsetzung eines Sonstigen 
Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Parkhaus“ unter Beachtung der einschlägigen 
Gesetzeskommentierung gewahrt. Der Bebauungsplan steht nicht im Widerspruch zum pla-
nerischen Grundkonzept des Flächennutzungsplans, sondern konkretisiert dessen Darstel-
lungen im Rahmen des eingeräumten Handlungsspielraums. 

Gemäß dem dargestellten Sachverhalt ist die Anregung der Unteren Landesplanungsbe-
hörde zur „Missachtung“ des Entwicklungsgebots und einem sich daraus ergebenden Än-
derungsbedarf für den Flächennutzungsplan zurückzuweisen. 

Da eine Änderung des Flächennutzungsplans nicht erforderlich ist, erübrigt sich auch der 
Antrag auf landesplanerische Stellungnahme gemäß § 20 (1) LPlG. Die Erforderlichkeit ei-
ner landesplanerischen Stellungnahme besteht vorliegend nicht und diese Anregung wird 
ebenfalls zurückgewiesen. 
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2.4 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz, Schreiben vom 31.01.2025 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur oben genannten Maßnahme in der Stadt Mayen haben wir mit Schreiben vom 
11.01.2018 (Frühzeitige Beteiligung) Stellung genommen. 

Die in dieser Stellungnahme gemachten Aussagen behalten grundsätzlich weiterhin ihre 
Gültigkeit.  

Ergänzend zu dieser Stellungnahme weisen wir auf Folgendes hin: 

 

Starkregenvorsorge 

Wir bitten um Beachtung unserer Hinweise zur Starkregenvorsorge: 

Gemäß der Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz ist das Plangebiet im Falle 
eines Starkregenereignisses gefährdet. Annahme für diese Aussage ist ein außergewöhnli-
ches Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 7). In Rheinland-Pfalz 
entspricht dies einer Regenmenge von ca. 40 – 47 mm (bzw. l/m²) in einer Stunde. Im Falle 
eines solchen Ereignisses werden für Teile des Plangebietes Wassertiefen zwischen 5 und 
400 cm mit einer Fließgeschwindigkeit zwischen 0 – 2 m/s erreicht. Höhere Wassertiefen 
sowie eine Ausdehnung der Überflutungsflächen sind bei intensiveren Starkniederschlägen 
möglich. 

Die Sturzflutgefahrenkarte sowie detaillierte Erläuterungen zu den darin enthaltenen Infor-
mationen (Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtungen) können Sie unter fol-
gendem Link abrufen: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/  

Die Gefährdungen durch Starkregen sollten in der Bauleitplanung berücksichtigt werden. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB müssen die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie 
die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung gewahrt sein. Um ebendiese sicherzustel-
len sind entsprechende Vorgaben im Bebauungsplan festzulegen. Bei einer Bauumsetzung 
trotz der vorliegenden Gefährdung ist eine hochwasserangepasste Bauweise dringend not-
wendig. Die Errichtung von Neubauten sollte in einer an mögliche Überflutungen angepass-
ten Bauweise erfolgen. Abflussrinnen sollten von Bebauung freigehalten werden und geeig-
nete Maßnahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, sodass ein möglichst schad-
loser Abfluss des Wassers durch die Bebauung gewährleistet werden kann. An vorhande-
nen Bauwerken sollten ggf. Maßnahmen zum privaten Objektschutz umgesetzt werden. 

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren ver-
pflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 
Schadensminderung zu treffen. 
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Abbildung links zeigt die Wassertiefen, Abbildung rechts die Fließgeschwindigkeiten beim Starkregenindex 7 (SRI 7 in einer 
Stunde) 

 

Abschließende Beurteilung 

Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

 

 

Abwägung 

Stellungnahme vom 11.01.2018 

Der Verweis auf die Stellungnahme in der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) 
BauGB mit Schreiben vom 11.01.2018 wird zur Kenntnis genommen. 

Der Stadtrat hat sich mit der angeführten Stellungnahme im Rahmen der Abwägungsent-
scheidung in der Sitzung vom 26.09.2018 (Beschlussvorlage 5236/2018/1) befasst und die 
entsprechenden Abwägungsentscheidung bzw. Beschlussfassung herbeigeführt. Das sei-
nerzeit getroffene Abwägungsergebnis gilt unverändert fort. 

Ein darüberhinausgehender abwägungsrelevanter bzw. planerischer Handlungsbedarf zu 
dieser Stellungnahme ergibt sich nicht mehr, da keine neuen bzw. über das bisherige Maß 
hinausgehenden Anregungen vorgetragen werden.  

 

Starkregenvorsorge 

Die Betrachtung eines vorbeugenden Starkregenkonzeptes ergibt sich aus der Pflicht für 
eine planende Gemeinde, die Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung gemäß § 1 
(6) Nr. 1 BauGB zu gewährleisten und in der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen. 
Dies verpflichtet die planende Gemeinde bereits in der Ebene der Bauleitplanung vorbeu-
gende Maßnahmen für einen hinreichenden Schutz vor Hochwasser und/ oder Starkregen-
ereignissen zu betrachten.  

Die Ausführungen zur Starkregenvorsorge werden wie folgt berücksichtigt: 
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Gemäß dem Portal www.naturgefahrenportal.de (= Karte 1) stellt sich die Sturzflutgefähr-
dungssituation auf den überwiegenden Flächen im Plangebiet als hoch dar. Insbesondere 
im Einwirkungsbereich der öffentlichen Verkehrsflächen zeigt sich ein sehr hohes Gefähr-
dungspotenzial. 

Der beigefügten Karte der Fließrichtung (= Karte 2) ist zu entnehmen, dass das Wasser 
beim extremen Starkregenereignis SRI10, 4 Std. hauptsächlich in östliche Richtung „quer“ 
durch das Plangebiet – und hier auf den „unbebauten“, als ebenerdiger Parkplatz genutzten 
Flächen zur Nette hin abläuft. Des Weiteren fließt das Wasser über die Verkehrsstraßen ab. 

Die höchsten Wassertiefen zeigen sich auf den als Parkplatz genutzten Flächen und errei-
chen Höhen bis 100 cm (siehe Karte 3).   

 

 

Karte 1 
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Karte 2 

 

 

Karte 3 

 

 

Durch die zu erwartende Baumaßnahme und die damit verbundenen Eingriffe in das Ge-
lände wird sich die Situation der Sturzflutgefährdung im und um das Plangebiet verändern. 
Im Bedarfsfall sind gebietsbezogene Maßnahmen umzusetzen, die im Sinne einer vorbeu-
genden Starkregenvorsorge etwaige Beeinträchtigungen für das Plangebiet und angren-
zende Nachbargrundstücke soweit wie möglich unterbinden und zu einer Verbesserung der 
Situation führen. 
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Für eine Starkregenvorsorge kommen in der Planvollzugsebene u.a. folgende Maßnahmen 
in Betracht: 

▪ Anordnung von Ein- und Ausfahrten sowie schutzbedürftiger Räume unter Berück-
sichtigung der gebietsbezogenen Situation. 

▪ Verwendung versickerungsfähiger Beläge wie z. B. Drainasphalt oder Rasengitter-
steine, die einen oberflächlichen Wasserabfluss verhindern bzw. minimieren können. 

◼ Mulden- und Rigolensysteme, die das Regenwasser auffangen und es versicke-
rungsfreundlich ableiten. 

◼ Eine entsprechende Bauausführung mit einer Modellierung der Oberflächen 
(Querneigung, kleine Wellen oder Gefälle) unterstützen den gezielten Ablauf des 
Wassers. 

◼ Notwasserwege in Form von speziellen Abflussrinnen oder Entlastungsmulden ent-
lang der betroffenen Strecke. 

◼ Ertüchtigung der Straßen (z.B. Hochborde), die ein Eindringend es Wassers auf die 
angrenzenden Grundstücke unterbinden bzw. minimieren. 

 

Im Bebauungsplan sind bereits Maßnahmen zur Vorsorge vor den Gefahren durch Starkre-
gen enthalten. In diesem Zusammenhang können insbesondere die Festsetzungen zur An-
lage einer extensiven Dachbegrünung (Textfestsetzung A.6 Ziffer (1)) sowie zur inneren 
Durchgrünung des Plangebiets (Textfestsetzung A.6 Ziffer (3)) angeführt werden. 

Beispielsweise können die maximalen Abflussspitzen bei Starkregenereignissen durch die 
Anlage begrünter Dächer gemindert werden. Des Weiteren können anfallende Nieder-
schlagswässer zurückgehalten und temporär zwischengespeichert werden. Hiermit kann ein 
zusätzlicher Retentionsraum für die anfallenden Niederschlagswässer geschaffen und somit 
durch eine zeitverzögerte Ableitung eine Entlastung der örtlichen Kanalisation erreicht wer-
den. Hierdurch kann ein Beitrag zur Verminderung der Gefahr des Überlaufens der Kanali-
sation und von Überschwemmungen geleistet werden. Der Oberflächenabfluss wird weiter-
hin durch die Festsetzung zur inneren Durchgrünung gemindert. 

Die abschließende Klärung hat in der Planvollzugsebene auf der Grundlage der dann kon-
kreten Ausbauplanung zu erfolgen.  

Es gilt anzumerken, dass gemäß der Sturzflutgefährdungskarte nicht der vorliegende Be-
bauungsplan der Auslöser für das Gefährdungspotenzial ist und die Konfliktsituation auslöst. 
Für eine hinreichende Starkregenvorsorge bedarf es vielmehr einer über den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans hinausgehenden Betrachtung. Die Umsetzung von „nur“ gebiets-
bezogenen Maßnahmen kann allenfalls zu einer punktuellen Verbesserung der Situation 
führen.    

In Verbindung mit auf der Ebene des Planvollzugs einschlägig geltenden bauordnungsrecht-
lichen sowie wasserrechtlichen und hochwasserschützenden Verpflichtungen, wie etwa die 
allgemeine Sorgfaltspflichten nach § 5 WHG oder den §§ 3, 13 und 14 LBauO, kann an 
dieser Stelle für die Ebene der Bauleitplanung ein hinreichender Schutz vor den Gefahren 
durch Starkregen angenommen und die Umsetzung etwaig erforderlicher, über die im Be-
bauungsplan getroffenen Maßnahmen hinausgehender, Maßnahmen auf die Planvollzugs-
ebene verlagert werden. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse so-
wie die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauGB werden 
dem Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des Bebauungsplans hinreichend berücksichtigt 
und gewahrt. 

Der Sachverhalt ist in Form einer Kennzeichnung auf der Grundlage von § 9 (5) Nr. 1 BauGB 
(Kennzeichnung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen 
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gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten erforderlich sind) redaktionell in die Bebauungsplanunterlagen aufzu-
nehmen. 

Die Funktion der Kennzeichnung liegt in der Warn- und Informationsfunktion für die Plan-
vollzugsebene. Mit der Kennzeichnung kann der nachgelagerten Ebene des Planvollzugs 
ein frühzeitiger Hinweis auf mögliche Gefährdungen bei Starkregenereignissen und die Um-
setzung vorbeugender Maßnahmen in der Objektplanung gegeben werden.  

Die redaktionelle Ergänzung berührt die Grundzüge bzw. die Inhalte der Planung nicht, so 
dass kein Erfordernis für eine erneute Beteiligung i.S. des § 4a (3) BauGB besteht. 

 

Abschließende Beurteilung 

Die Mitteilung, wonach unter Beachtung der vorgenannten Aussagen gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplans aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken bestehen, löst kei-
nen weiteren abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbedarf aus. 
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2.5 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht, Schreiben vom 21.02.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Gemäß telefonischer Rücksprache der Stadtverwaltung mit der SGD Nord, Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht wurden die Inhalte der Stellungnahme zurückgenommen. 

Das überarbeitete Schallgutachten liegt der Fachbehörde als neue Beurteilungsgrundlage 
vor. Bei Bedarf wird die Fachbehörde im weiteren Verfahren eine Stellungnahme abgeben. 

Ein weiterer planerischer oder abwägungsrelevanter Handlungsbedarf besteht für die Ebene 
des Bebauungsplans nicht. 
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2.6 Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 29.01.2025  

Stellungnahme  
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Abwägung 

Bergbau / Altbergbau 

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 05.01.2018 (Az.: 3240-1630-17/V1) wird zur Kennt-
nis genommen. 

Der Stadtrat hat sich mit der angeführten Stellungnahme im Rahmen der Abwägungsent-
scheidung in der Sitzung vom 26.09.2018 (Beschlussvorlage 5236/2018/1) befasst und die 
entsprechenden Abwägungsentscheidung bzw.  Beschlussfassung herbeigeführt. 

Ein darüberhinausgehender abwägungsrelevanter bzw. planerischer Handlungsbedarf zu 
dieser Stellungnahme ergibt sich nicht mehr, da keine neuen bzw. über das bisherige Maß 
hinausgehenden Anregungen vorgetragen werden. Das seinerzeit getroffene Abwägungs-
ergebnis gilt unverändert fort. 

 

Boden und Baugrund - allgemein 

Die Mitteilungen zum Boden und Baugrund werden zur Kenntnis genommen und lösen kei-
nen weiteren abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbedarf aus. 

Die Anregungen tangieren den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Bebauungsplans 
nicht und sind auf der Ebene des Planvollzugs zu berücksichtigen. 

Für die Ebene des Bebauungsplans wurde im Plangebiet innerhalb des Bereichs für die 
geplante Hochgarage eine Baugrunduntersuchung durchgeführt (Immig – Viehmann Geo + 
Umwelttechnik: Mayen, Neubau Hochgarage in der Innenstadt, Baugrunduntersuchung und 
allgemeine geotechnische Beratung).  

Zwecks Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf das Gutachten sowie die 
Ausführungen in Kapitel 6.2 der Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. 
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Die grundsätzliche Eignung des Plangebiets für die beabsichtigte Entwicklung wurde inso-
fern entsprechend dem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Bebauungsplans durch 
fachgutachterliche Untersuchungen nachgewiesen und ein weiterer planerischer Hand-
lungsbedarf in dieser Planungsebene besteht nicht mehr. 

Unter Umständen erforderliche objektbezogene geotechnische Hauptuntersuchungen sind 
auf der Ebene des Planvollzugs und der dann konkret vorliegenden Objektplanung unter 
Beteiligung der zuständigen Behörden zu erbringen. 

Für den vorliegenden Bebauungsplan besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungs-
relevanter Handlungsbedarf. Eine dem Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des Bebau-
ungsplan entsprechende Berücksichtigung dieses Belangs hat stattgefunden. 

Bezüglich der Anregung zur Prüfung einer möglichen Überflutung des Geländes infolge von 
Hochwasser ist auf die Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme im Kapitel 2.2 zu 
verweisen (= SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz). 

 

Boden und Baugrund  - mineralische Rohstoffe 

Die Mitteilung, wonach gegen das geplante Vorhaben aus rohstoffgeologischer Sicht keine 
Einwände bestehen, löst keinen abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbedarf 
aus. 

 

Geologiedatengesetz (GeoIDG) 

Der Zuständigkeits- und Aufgabenbereich der Bauleitplanung wird durch die Anregung nicht 
berührt, so dass kein weiterer planerischer und abwägungsrelevanter Handlungsbedarf be-
steht. 

Die Anregung bezieht sich auf die Planvollzugsebene und ist dementsprechend im Bedarfs-
fall zu berücksichtigen. 
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2.7 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesdenk-
malpflege, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Schreiben vom 
30.01.2025 

Stellungnahme  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Mail vom 17.12.2024. 

Im vorliegenden Fall sind zwei Kulturdenkmäler betroffen; beide werden korrekterweise in 
der Planurkunde sowie im Begründungsschreiben verzeichnet (§ 9 Abs. 6 BauGB). 

Kulturdenkmäler werden als Bestandteil der Denkmalliste geführt und genießen daher Er-
haltungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 DSchG sowie Umgebungsschutz gem. § 4 Abs. 1 
Satz 4 DSchG. Der Umgebungsschutz bezieht sich u.a. auf angrenzende Bebauung, städ-
tebauliche Zusammenhänge und Sichtachsen. 

Aus den Unterlagen ersehen wir keine Beeinträchtigung für die Denkmäler. 

Wir verweisen an dieser Stelle auf den Genehmigungsvorbehalt gem. § 13 Abs. 1 Satz 3 
DSchG. Details im Rahmen von Baumaßnahmen müssen mit der Unteren Denkmalschutz-
behörde sowie mit der Landesdenkmalpflege abgestimmt werden. Dieser Verweis auf den 
Genehmigungsvorbehalt ist als Rechtsgrundlage aufzuführen. 

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange der Direktion Landesdenkmalpflege. Stellung-
nahmen der Direktion Landesarchäologie sowie der Landesarchäologie, Referat Erdge-
schichte sind gesondert einzuholen. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

i.A. 

 

Abwägung 

Die fachliche Bestätigung der nachrichtlichen Übernahme der Kulturdenkmäler im Bebau-
ungsplan löst keinen weiteren abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbedarf 
aus. 

Die Mitteilung, wonach keine Beeinträchtigung für die Denkmäler ersichtlich ist, löst ebenso 
wenig einen abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbedarf aus. 

Der Verweis auf den Genehmigungsvorbehalt gemäß § 13 (1) Satz 3 DSchG sowie die An-
regung zur Aufnahme der Rechtsgrundlage wird in den Textfestsetzungen redaktionell be-
rücksichtigt.  

Im Kapitel D.1 wird der Verweis auf den angeführten Genehmigungsvorbehalt aufgenom-
men. 

Die Grundzüge bzw. die Inhalte der Planung werden durch die redaktionelle Ergänzung nicht 
berührt, so dass kein Erfordernis für eine erneute Beteiligung i.S. des § 4a (3) BauGB be-
steht. 
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2.8 RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H., Schreiben 
vom 19.12.2024 

Stellungnahme  

RMR  Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H. 

Godorfer Hauptstraße 186, 50997 Köln 

Mainline Verwaltungs-GmbH 

Tiefer 5, 28195 Bremen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von der vorgenannten Maßnahme werden weder vorhandene Anlagen noch laufende bzw. 
vorhersehbare Planungen der RMR-GmbH sowie der Mainline Verwaltungs-GmbH betrof-
fen. 

Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft gefordert 
wird, muss sichergestellt sein, dass dieser nicht im Schutzstreifen unserer Leitungen statt-
findet. 

Sollten diese Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, bitten wir um erneute Beteili-
gung. 

Mit freundlichen Grüßen       

i. A.  

RMR - Abteilung Wegerecht 

 

RMR Aktenzeichen: 24000314 

 

Abwägung 

Im vorliegenden Planungsfall ergibt sich keine Notwendigkeit für einen Ausgleich der Ein-
griffe in Natur und Landschaft, etwa an anderer Stelle i.S. des § 1a (3) Satz 3 oder 4 BauGB, 
sodass die Anregung keinen weiteren abwägungsrelevanten Handlungsbedarf für die Ebene 
der Bauleitplanung auslöst. 
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2.9 Westnetz GmbH, Schreiben vom 11.02.2025 

Stellungnahme  
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Abwägung 

Die Mitteilung, wonach die vorhandenen Leitungen/ Anlagen zu berücksichtigen sind, löst 
keinen weiteren abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbedarf aus.  

Es darf angenommen werden, dass die Hausanschlussleitungen über eine dingliche Siche-
rung (Grunddienstbarkeit) zwischen dem jeweiligen Eigentümer und dem Versorgungsträger 
geregelt sind, sodass sich diesbezüglich keine städtebaulich Erforderlichkeit für weiterge-
hende planungsrechtliche Festsetzungen z.B. in Form von Leitungsrechten gemäß § 9 (1) 
Nr. 21 BauGB  ergibt. 

Die Hauptversorgungsleitungen liegen im öffentlichen Verkehrsraum und sind durch die im 
Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsflächen und öffentlichen Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung hinreichend planungsrechtlich gesichert. Ein 
städtebauliches Erfordernis i.S. des § 1 (3) BauGB für die Aufnahme weitergehender pla-
nungsrechtlicher Regelungen oder Festsetzungen besteht auch hier nicht. 

Die Mitteilung, wonach sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. sons-
tigen Regelungen richtet, tangiert den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der Bauleitpla-
nung nicht und löst insofern keinen abwägungsrelevanten oder planerischen Handlungsbe-
darf aus. 

Die Anregung, wonach zur Versorgung des geplanten Gebietes die Errichtung einer Trans-
formatorenstation erforderlich wird, löst keinen weiteren abwägungsrelevanten oder plane-
rischen Handlungsbedarf aus.  

Auch bedarf es keiner Ausweisung einer öffentlichen Versorgungsfläche zur planungsrecht-
lichen Sicherung der angeführten Transformatorenstation. 

In diesem Zusammenhang ist auf die sogenannte „Generalklausel“ gemäß § 14 (2) BauNVO 
zu verweisen. Demnach können die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen in den 
Baugebieten als Ausnahme zugelassen werden, auch soweit für sie im Bebauungsplan 
keine besonderen Flächen festgesetzt sind. 

Dementsprechend kann die Transformatorenstation innerhalb der festgesetzten Baugebiete 
zugelassen werden. Der Bebauungsplan trifft keine entgegenstehenden planungsrechtli-
chen Festsetzungen. Somit ist aus planungsrechtlicher Sicht eine funktionsgerechte Umset-
zung bzw. Anordnung einer Trafo-Station in der Planvollzugsebene auch ohne verbindliche 
Regelung möglich. 

Die Anregung ist somit entsprechend dem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Be-
bauungsplans berücksichtigt. 

 

 




